
K I N D E S W O H L  S C H Ü T Z E N
B E R AT U N G  F Ü R  M I TA R B E I T E R I N N E N 
U N D  M I TA R B E I T E R



W O Z U  B E R AT U N G ? FA QEine Kultur des achtsamen Miteinanders – 
das ist Ziel der Prävention im Bistum Trier. 
Dies nimmt auch alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die Verantwortung, dar-
an mitzuarbeiten, dass Kinder, Jugendliche 
und Schutzbefohlene einen sicheren Ort in 
kirchlichen Diensten und Einrichtungen 
vor� nden. 

Dazu gehört, tätig zu werden, wenn Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter von Grenz-
überschreitungen oder sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und 
Schutzbefohlene erfahren.

Aber was, wenn die Situation nicht 
eindeutig ist?
Wie vermeide ich ein falsches Urteil?
Was sind Hinweise?
Wie kann ich mich in einer solchen 
Situation (richtig) verhalten?

Wo finden Sie eine 
Lebensberatungsstelle des Bistums? 
Alle wichtigen Informationen zu einer 
Lebensberatung in Ihrer Nähe - wie 
Adresse, Telefonnummer und Öff nungs-
zeiten - fi nden Sie im Internet unter 
www.lebensberatung.info. Eine Beratung 
ist telefonisch oder in der Beratungsstelle 
möglich. Alternativ können Sie auch die 
auf der Internetseite angebotene 
Internetberatung nutzen, bei der Sie 
anonym bleiben können. Melden Sie 
sich dazu über die Registrierung zum 
Thema Kinder und Jugendliche an.

Was ist mit Fahrtkosten?
Das Bistum Trier will unterstützen, dass 
sachgerecht und frühzeitig Intervention 
in geeigneter Weise erfolgt. Daher 
können Sie sich die Fahrtkosten erstatten 

Damit Sie sich sicher fühlen, bieten wir 
Rat und Unterstützung durch Beraterinnen 
und Berater an, die mit diesem � ema 
vertraut sind. Das Bistum Trier stellt dafür 
sicher, dass Sie eine der Lebensberatungs-
stellen des Bistums aufsuchen und dabei 
anonym bleiben können. Geben Sie an, 
dass Sie in Hinsicht auf eine Situation nach 
§8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) ein
Beratungsgespräch für einen Mitarbeiten-
den aus dem Geltungsbereich der KAVO 
des Bistums Trier wünschen.

lassen.  Diese geben Sie beim Beratungs-
gespräch einfach an. Die Erstattung 
erfolgt über die Beratungsstelle. Ihre 
Dienststelle oder der Dienstgeber erfährt 
davon nichts. Es besteht der für Arbeits- 
und Fahrtzeiten übliche 
Versicherungsschutz.

Wer erfährt von dem Gespräch?
Die Beratungsfachkrä� e un terliegen der 
Verschwiegenheitsp� ic ht nach §203 StGB. 
Alles Gesagte bleibt unter diesem Schutz. 
Nur im Fall, dass akut Gefahr für Leib und 
Leben eines Kindes, eines Jugendlichen 
oder eines Schutzbefohlenen besteht (vgl. 
Bundeskinderschutzgesetz §4) gilt die 
Verp� ic htung, auf weitere Maßnahmen 
hinzuwirken. 

https://lebensberatung.info
http://online.lebensberatung.info


S TA N D O R T E  D E R 
L E B E N S B E R AT U N G

Wittlich
Fon 06571/4061

Betzdorf
Fon 02741/1069

Neuwied
Fon 02631/22031

Koblenz
Fon 0261/37531

Cochem
Fon 02671/7735

Mayen
Fon 02651/48085

Gerolstein
Fon 06591/4153

Bitburg
Fon 06561/8987

Bad Neuenahr-Ahrweiler
Fon 02641/3222

Simmern
Fon 06761/4344

Bad Kreuznach
Fon 0671/2459

Hermeskeil
Fon 06503/6031

Trier
Fon 0651/75885

Saarburg
Fon 06581/2097

St. Wendel
Fon 06851/4927

Lebach
Fon 06881/4065

Neunkirchen
Fon 06821/21919

Merzig
Fon 06861/3549

Saarlouis
Fon 06831/2577 Saarbrücken

Fon 0681/66704




